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"Bundesweites Gentechnikanbauverbot wasserdicht machen!"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 17/14210 vom 10.11.2016
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Antrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hart-
mann, Rosi Steinberger, Thomas Gehring, Ulrike 
Gote, Katharina Schulze, Gisela Sengl, Markus 
Ganserer, Dr. Christian Magerl, Thomas Mütze, 
Martin Stümpfig und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) 

Bundesweites Gentechnikanbauverbot   
wasserdicht machen! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich im Bun-
desrat und auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass 
der Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des 
Gentechnikgesetzes in der vorliegenden Form dahin-
gehend geändert wird, dass ein bundesweites Verbot 
des Anbaus von gentechnisch veränderten Organis-
men ohne die im jetzigen Gesetzentwurf festgeschrie-
benen komplizierten Verfahren und Hürden effizient 
möglich ist. 

Insbesondere 

─ soll eine Aufforderung an den Antragsteller, das 
Bundesgebiet vom geplanten Anbau auszuneh-
men, nicht von einem notwendigen Einvernehmen 
von sechs Bundesministerien abhängen, sondern 
es soll die Bekundung einer Mehrheit der Bundes-
länder genügen, auf ihrem Gebiet keinen Anbau 
von gentechnisch veränderten Organismen / des 
zum Anbau beantragten gentechnisch veränder-
ten Organismus zu wollen; 

─ sollen die Bundesländer in der „ersten Phase“ 
noch keine „zwingenden Gründe“ für ein Anbau-
verbot zu übermitteln haben, zumal dies auch in 
der EU-RL 2015/412 nicht vorgesehen ist; 

─ sollen der EU-RL 2015/412 folgend und anders 
als im Gesetzentwurf dargestellt, immer alle 
„zwingenden Gründe“, nämlich beispielsweise 

umweltpolitische oder agrarpolitische Ziele, Stadt- 
und Raumplanung, Bodennutzung, sozioökonomi-
sche Auswirkungen, Koexistenz und öffentliche 
Ordnung sowie weitere mögliche Gründe, sowohl 
seitens der Bundesregierung wie auch seitens der 
Länder auch einzeln zur Begründung einer 
Rechtsverordnung aufgeführt werden können; 

─ soll es, der EU-RL 2015/412 folgend, keine ab-
schließende Aufzählung „zwingender Gründe“ ge-
ben; 

─ soll dem Grund „sozioökonomische Auswirkun-
gen“, wie in der EU-RL 2015/412 vorgesehen, 
nicht das Adjektiv „belastend/e“ vorangestellt wer-
den; 

─ soll die Bundesregierung verpflichtet werden, un-
verzüglich ein nationales Anbauverbot zu erlas-
sen, falls der Antragsteller der Aufforderung der 
Bundesregierung, das Hoheitsgebiet der Bundes-
republik Deutschland vom Anbau auszuschließen, 
nicht nachkommt; 

─ soll im Gesetz klargestellt werden, dass für den 
Fall, dass ein Land gemäß § 16i des Gesetzent-
wurfs mitteilt, dass zwingende Gründe für Anbau-
verbote oder -beschränkungen in dem Hoheitsge-
biet dieses Landes oder Teilen davon nicht mehr 
vorliegen, dies nicht gleichzeitig für das gesamte 
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland 
gilt, sondern nur für dieses Land. 

 

 

Begründung: 

Der Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des 
Gentechnikgesetzes enthält Hürden, die ein jeweils 
zügiges bundesweites Verbot des Anbaus von gen-
technisch veränderten Organismen behindern. Sinn 
des Gesetzes muss es sein, den Anbau von gentech-
nisch veränderten Organismen (GVO) ohne großen 
Aufwand und ohne Schlupflöcher zu verhindern. Des-
halb sind die im Antrag genannten Verbesserungen 
notwendig. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, 
Rosi Steinberger u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/14210 

Bundesweites Gentechnikanbauverbot wasserdicht machen! 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Rosi Steinberger 
Mitberichterstatter: Martin Schöffel 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Umwelt und Verbrau-
cherschutz federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse 
haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 60. Sit-
zung am 24. November 2016 beraten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Christian Magerl 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, 
Rosi Steinberger, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Katharina 
Schulze, Gisela Sengl, Markus Ganserer, Dr. Christian Magerl, 
Thomas Mütze, Martin Stümpfig und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) 

Drs. 17/14210, 17/14878 

Bundesweites Gentechnikanbauverbot wasserdicht machen! 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm



Präsidentin Barbara Stamm: Ich rufe Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. – Keine. 

Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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